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[bookmark: _Toc226710054]Prüfung einer Straftat

Übungsbeispiel:
Paul (29) ist in einem Supermarkt unterwegs. Er steckt sich eine Tafel Schokolade in die Jackentasche und verlässt den Supermarkt ohne die Ware zu bezahlen.
Frage: 
Hat sich Paul eines Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB strafbar gemacht?
Musterantwort mithilfe des Prüfungsschemas:
Der objektive Tatbestand ist gem. § 242 Abs. 1 StGB gegeben. Paul handelt im Wissen und Wollen, demnach handelt es sich beim subjektiven Tatbestand um den Vorsatz gem. § 15 StGB. Es liegt kein Rechtfertigungsgrund (zur Erinnerung: Notwehr, Nothilfe, Notstand, Einwilligung des Opfers & vorläufige Festnahme) vor. Auch liegt kein Schuldausschließungsgrund (zur Erinnerung: Schuldunfähigkeit, Strafunmündigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit) vor. Demnach hat sich Paul eines Diebstahls strafbar gemacht. 








[bookmark: _Toc226710055]Übungsbeispiele:
Prüfen Sie ob sich es in den nachfolgenden Fällen um eine Straftat handelt.
Nutzen Sie dafür das Ihnen bekannte Prüfungsschema.
1. Johannes K. (24) wird in der S-Bahn kontrolliert und besitzt kein gültiges Ticket.






2. Miriam F. (13) beschädigt die Damen Toilette in der örtlichen Schule als Mutprobe.






3. Tom J. (32) schlägt unvermittelt Hassan S. in das Gesicht. Bei der Polizei meldet sich der Betreuer von Tom J. und gibt an, dass Tom J. unter Schizophrenie leidet.






4. Julia M. (21) hat sich die Nase von ihrem Chirurg Carsten S. (48) machen lassen. Das Endergebnis findet sie so erschreckend, dass sie Carsten wegen Körperverletzung anzeigt.






5. Jochen G. (36) trinkt nach eigenen Angaben nur selten. In einer fremden Bar bezeichnet er den Barbesitzer als „Bastard“. Die Polizei stellt ca. 3,8 ‰ fest.
















[bookmark: _Toc226710056]Verbrechen und Vergehen
Zur Erinnerung!
Das Mindestmaß nach dem Gesetz ist für die Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen ausschlaggebend.
Beispielfrage:
Handelt es sich bei der schweren Körperverletzung gem. § 226 Abs. 1 StGB um ein Vergehen oder ein Verbrechen? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.
Musterantwort:
Die schwere Körperverletzung ist ein Verbrechen, da gem. § 12 Abs. 1 StGB das Mindestmaß mehr als ein Jahr beträgt.
[bookmark: _Toc226710057]Übungsbeispiele
Handelt es sich in den nachfolgenden Delikten um ein Vergehen oder um ein Verbrechen? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.
1. Beleidigung gem. § 185 StGB



2. Herbeiführen einer Überschwemmung gem. § 313 Abs. 1 StGB



3. Aussetzung § 221 Abs. 1 StGB






4. Nötigung gem. § 240 Abs. 1 StGB



5. Meineid gem. § 154 Abs. 1 StGB





[bookmark: _Toc226710058]Antrags- und Offizialdelikt
Zur Erinnerung! 
Die Notwendigkeit von Strafanträgen ist entweder in dem Paragraphen selbst oder in einem der folgenden Paragraphen zu finden. 
Beispielfrage:
Handelt es sich bei der Sachbeschädigung gem. § 303 StGB um ein Antrags- oder Offizialdelikt?
Musterantwort:
Die Sachbeschädigung gem. § 303 StGB ist ein Antragsdelikt. Der Strafantrag, welcher von Nöten ist, befindet sich in § 303c StGB. 
[bookmark: _Toc226710059]Übungsbeispiele:
Handelt es sich in den nachfolgenden Delikten um ein Antrags- oder Offizialdelikt?
1. Einfachen Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 StGB.




2. Exhibitionisten Handlungen gem. § 183 StGB.


3. Störung von Totenruhe gem. § 168 StGB.


4. Erpressung gem. § 253 StGB.


5. Amtsanmaßung gem. § 132 StGB.



[bookmark: _Toc226710060]Ermittlungsverfahren
[bookmark: _Toc226710061]Einstellungsarten
Zur Erinnerung!
Es wird zwischen den vorläufigen und endgültigen Einstellungen entschieden. Die vorläufige Einstellung hat die Wirkung, dass das Verfahren jederzeit wieder aufgenommen werden kann und die Verjährung gehemmt wird. 
Beispielaufgabe:
Sergej H. (33) begeht in Deutschland ein paar Straftaten. Nach seiner Festnahme geht ein Antrag für die Auslieferung in sein Heimatland ein, da er dort wegen Mordverdacht gesucht wird. 
Beispielfrage:
Welche Einstellung kommt hier in Betracht? Nehmen Sie Bezug auf die Rechtsnorm.
Musterantwort:
Die Verfahren gegen Sergej werden hier gem. § 154b Abs. 1 StPO endgültig eingestellt. 

[bookmark: _Toc226710062]Übungsbeispiele
Welche Einstellungen kommen in den untenstehenden Beispielen in Betracht? Nehmen Sie Bezug auf die Rechtsnorm!
1. Detlef D. (35) begeht einen Diebstahl bei der Firma Rossmann GmbH. Er taucht kurz nach seiner Tat unter.


2. Brigitte J. (20) beleidigt ihren Nachbarn. Sie bekommt die Möglichkeit 400 € an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen. 


3. Peter S. (40) ist wieder wegen einer Sachbeschädigung aufgefallen. Er hat vor kurzem erst eine hohe Freiheitsstrafe wegen Betruges erhalten.


4. Sascha H. (35) wird bei einem Diebstahl auf frischer Tat erwischt. Der Beutewert beträgt 2.50 €. Die geschädigte Firma stellt Strafanzeige.
















[bookmark: _Toc226710063]Verfolgungsverjährung
Zur Erinnerung!
Bei der Verfolgungsverjährung ist das Höchstmaß, welche im Gesetz steht, ausschlaggebend. Sollte nicht unter… im Paragraph stehen, ergibt sich das Höchstmaß aus dem § 38 Abs. 2 StGB. 
Beispielfrage:
Wie lange muss Otto W. (45) bei einer begangenen Urkundenfälschung gem. § 267 Abs. 1 StGB untertauchen, um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.
Musterantwort: 
Otto W. muss gem. § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB i. V. m. § 78c Abs. 3 S. 2 StGB 10 Jahre untertauchen um nicht mehr verfolgt zu werden. 
Erklärung: In § 267 Abs. 1 StGB ist das Höchstmaß 5 Jahre Freiheitsstrafe. Nachdem wir das festgestellt haben, schauen wir in § 78 Abs. 3 StGB und suchen uns die passende Nummer raus (einfach Verfolgungsverjährung). Danach muss diese gem. § 78 Abs. 3 S. 2 StGB verdoppelt werden (Absolute Verfolgungsverjährung).
[bookmark: _Toc226710064]Übungsbeispiele:
Wie lange müssen die unten genannten Personen untertauchen, um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.

1. Tobias B. (18) begeht einen schweren Raub gem. § 250 Abs. 1 StGB.








2. Kirsten D. (60) findet nach 20 Jahren Ehe, das Gerede ihres Mannes nervig und vergiftet ihn. (Hinweis: § 211 StGB)




3. Maik F. (17) und seine Schwester kommen sich näher, als sie sollten. § 173 Abs. 1 StGB.




4. Josi K. (25) begeht vor dem Gericht ein Meineid (§ 154 Abs. 1 StGB).




5. Nico S. (35) schlägt einem Security Mitarbeiter so stark auf das Ohr, das dieser sein Gehör verliert. (§ 226 Abs. 1 StGB)
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Zur Erinnerung!
Es gibt Ermittlungsmaßnahmen der Ermittlungsbehörde und polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen. 
Die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sind ab § 163 ff. StPO zu finden. 
Die Ermittlungsmaßnahmen der Ermittlungsbehörde sind zwischen § 94 bis § 112 StPO zu finden. 
Beispielfall:
Thomas M. (25) wird von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Sie nimmt ihn noch vor Ort fest. Bei der Durchsuchung von Thomas fällt dem Polizisten ein Messer in der Hosentasche auf. Thomas möchte das Messer nicht herausgeben.
Beispielfrage:
Welche Ermittlungsmaßnahmen werden hier getroffen? Nehmen Sie Bezug auf die Rechtsnorm! 
Musterantwort: 
Die Polizei nimmt die Identitätsfeststellung gem. § 163 b StPO von Thomas M. vor. Das gefundene Messer wird im Zuge des Ermittlungsverfahrens, gem. § 94 Abs. 2 StPO beschlagnahmt.
[bookmark: _Toc226710066]Übungsbeispiele
Begründen Sie, mithilfe der Rechtsnorm, welche Ermittlungsmaßnahmen in den nachfolgenden Fällen durchgeführt werden.
1. Eine unbekannte Person wird bei dem verlassen einer Modeboutique angehalten. Da diese Person nicht bezahlt hat, wird sie in den Sicherheitsraum gebracht, wo später die Polizei eintrifft.


2. Dieter J. (27) fällt bei Facebook immer wieder mit rechtsradikalen Texten auf. Aufgrund einer Anzeigenerstattung ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung.


3. Um noch mehr Beweise für das Ermittlungsverfahren zu sammeln, werden in der Wohnung von Ralf K. (33) Wanzen platziert.


4. Marika M. (38) vertreibt seit einiger Zeit Kokain, die Polizei konnte ihr allerdings noch nichts nachweisen. Die Polizei versucht nun den allgemeinen Tagesablauf von Marika festzustellen, um den Verkauf von Kokain zu beweisen.


5. Der Betrugo-Clan handelt immer im Verborgenen, weshalb die Ermittler keine Chance habe gegen ihn zu ermitteln. Thorsten M. wird eine neue Legende zur Verfügung gestellt, mit dieser soll er den Clan infiltrieren.


6. Die Polizeibeamten schaffen es nicht den auf frischer Tat ertappten Räuber Ben S. zu ergreifen. Ben S. befindet sich nun auf der Flucht. 












[bookmark: _Toc226710067]Abschlussübung 1:
Nele K. (28) hat ihr Leben nicht wirklich unter Kontrolle und ist seit ihrem 18. Lebensjahr Alkoholikerin. Ihr Geld reicht selten bis zum Monatsende, weswegen sie also dringend Geld benötigt, um ihre Sucht zu befriedigen. Sie fragt Ihren Nachbarn Igor S. (23), ob er ihr bei einem Diebstahl, in ein örtliches Juweliergeschäft unter die Arme greifen will. Dieser ist von der Idee noch nicht so ganz überzeugt, bis Nele ihren todsicheren Plan erklärt. 
Am Abend brechen beide mithilfe mitgebrachter Werkzeuge in das Juweliergeschäft ein. Mithilfe eines Dietrichs, öffnet Nele die Vitrinen und entnimmt den dort enthaltenen Schmuck. Beide schrecken hoch, als die Alarmanlage des Geschäftes losheult. Auf der Flucht wird Igor von einem zufällig vorbeilaufenden Passanten (Holger B.) zu Boden gebracht und dort festgehalten bis zum Eintreffen der Polizeikräfte. Von Nele fehlt jegliche Spur, selbst eine Hausdurchsuchung brachte keinen Erfolg.
1. Prüfen Sie, mit dem Ihnen bekannten Prüfungsschema, ob sich Nele K. eines besonders schweren Diebstahls gem. § 243 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat.
2. Prüfen Sie, ob sich Holger B. der Freiheitsberaubung gem. § 239 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat. 
3. Handelt es sich bei dem besonders schweren Diebstahl um ein Vergehen oder Verbrechen? Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm!
4. Welche Entscheidung trifft die Staatsanwaltschaft bezüglich Nele K. Nehmen Sie Bezug auf die Rechtsnorm und geben Sie zusätzlich die Wirkung auf Ihr Verfahren an? 
5. Wie lange muss Nele K. untertauchen um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm
6. Welche Ermittlungsmaßnahmen werden hier bezüglich Igor getroffen?
7. Welche Ermittlungsmaßnahme wird nun bezüglich Nele K. getroffen?


























[bookmark: _Toc226710068]Zwischenverfahren
Zur Erinnerung!
Sinn und Zweck ist die Prüfung des hinreichenden Tatverdachtes. Das Zwischenverfahren ist bei Gericht. In Anklageverfahren ist die erste Verfügung/Anordnung des Richters immer die Zustellung der Anklageschrift aufgrund des rechtlichen Gehörs.

[bookmark: _Toc226710069]Einstellung im Zwischenverfahren
Zur Erinnerung!
Anders als im Ermittlungsverfahren richtet sich hier Ihr Augenmerk auf den zweiten Absatz des jeweiligen Einstellungsparagraphen. In diesen ist stets die Rede von nach Anklageerhebung. 
Zudem fällt der § 154 f StPO, sowie der § 170 Abs. 2 StPO weg. Diese beiden werden durch die § 205 StPO und § 206a StPO ersetzt. Die Wirkung der vorläufigen Einstellung bleibt die gleiche wie im Ermittlungsverfahren. 
[bookmark: _Toc226710070]Übungsbeispiel
Gegen Bruno F. geht ein neues Verfahren bei Ihnen auf der Geschäftsstelle ein. Geben Sie in den nachfolgenden Beispielen an, welche Einstellung in Betracht kommt.
1. Kurze Zeit wird festgestellt, dass Bruno F. nicht auffindbar ist.

2. Es geht eine Sterbeurkunde von Bruno F. ein.

3. Der Richter findet, dass eine Zahlung an eine gemeinnützige Organisation ausreicht.

4. Gegen Bruno F. ist bereits ein Verfahren wegen Totschlages anhängig.


5. Der Wert der Tatbeute bei Bruno F. beträgt 0,99 €.


[bookmark: _Toc226710071]Anklageverfahren (Ds/ Ls)
Zur Erinnerung!
Der Richter hat die Möglichkeit im Anklageverfahren, dieses zu eröffnen, die Eröffnung abzulehnen oder das Verfahren einzustellen. 
[bookmark: _Toc226710072]Übungsbeispiel
Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung in den nachstehenden Beispielen, vom Richter getroffen wird.
Bei der Prüfung der Akte ist sich der Richter unsicher, ob wirklich Paul M. und nicht seine Begleitung Katharina A., die Schokolade aus dem Regal entwendet hat.

Nachdem versucht wurde, die Anklage zuzustellen, geht ein Rückbrief ein. Der Angeschuldigte ist wie vom Erdboden verschwunden. 

Der Richter stellt den hinreichenden Tatverdacht fest. 


[bookmark: _Toc226710073]Strafbefehlsverfahren (Cs)
Zur Erinnerung!
Der Richter hat die Möglichkeit im Strafbefehlsverfahren, diesen zu erlassen oder abzulehnen, einzustellen oder eine Hauptverhandlung anzuberaumen. 
[bookmark: _Toc226710074]Übungsbeispiele
Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung in den nachstehenden Beispielen getroffen wird.
Der Richter stellt keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Angeschuldigten fest.


Die beantragte Rechtsfolge sagt dem Richter nicht zu und er will diese ändern.
 
Der Richter empfindet einen Strafbefehl für unangemessen, er würde ihm lieber eine Weisung erteilen. 

Es wird der hinreichende Tatverdacht festgestellt. 


[bookmark: _Toc226710075]Abschlussübung 2:
Richard R. (29) und sein Bruder Niklas R. (32) stoßen, in einem Park mit ein paar Bierchen auf den neuen Job von Richard an. Die Stimmung der beiden ist ausgelassen und sie fühlen sich wieder wie früher. Marc G. (25) fühlt sich durch die laute Musik gestört und spricht die beiden darauf an. Leiser machen die beiden Brüder, immer noch etwas angetrunken, nicht. Im Gegenteil, die Stimmung scheint zu kippen, nachdem Richard aufsteht und Marc zu Boden schubst. Dieser will sich das nicht gefallen lassen und versucht wieder aufzustehen. Dazu kommt er allerdings nicht, da Niklas ihm noch einen Tritt gegen den Kopf verpasst. 
Daraufhin wollen die beiden Brüder flüchten, allerdings kann Richard von Marcs Freunden festgehalten werden. Sie rufen kurzer Hand die Polizei, welche kurze Zeit später eintrifft. Von Niklas fehlt jede Spur. 
Die Staatsanwaltschaft stellt für Richard einen schriftlichen Antrag. 

1. Welche Ermittlungsmaßnahme trifft die Polizei vor Ort, nach der Festnahme? 
2. Prüfen Sie, ob sich Richard R. einer einfachen Körperverletzung (§223 Abs. 1 StGB) strafbar gemacht hat. Nutzen Sie das Ihnen bekannte Prüfungsschema!
3. Wie lange müsste Niklas untertauchen, um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.
4. Welche Entscheidung trifft die Staatsanwaltschaft bezüglich Niklas?
Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm. Geben Sie außerdem die Wirkung auf Ihr Verfahren wieder. 

Drei Tage später wird Niklas bei einem Ladendiebstahl festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage vor dem Einzelrichter.
Die Akte von Niklas geht bei Ihnen auf der Geschäftsstelle ein. Der Richter stellt den hinreichenden Tatverdacht gegen Niklas fest. Bei seinem Bruder Richard hingegen, hat der Richter bedenken, ohne eine Hauptverhandlung zu entscheiden.

5. Geben Sie Ihre Arbeitsschritte bei Eingang der Akte auf Ihrer Geschäftsstelle wieder. 
6. Welche Verfügung trifft der Richter, in Niklas Fall, nach erstmaligem Vorlegen und warum?
7. Welche Entscheidung ergeht hier bezüglich Niklas? Welcher Mittel nutzt der Richter dafür?
8. Begründen Sie, mithilfe der Rechtsnorm welche Entscheidung gegen Richard ergeht. 



















































[bookmark: _Toc226710076]Hauptverfahren
[bookmark: _Toc226710077]Entscheidungsmöglichkeiten des Richters im Termin
Zur Erinnerung!
Der Richter kann ein Urteil sprechen. Zum Urteil gehören das Strafurteil, der Freispruch und das Verwerfungsurteil. Genauso gut kann er auch wieder, nach den altbekannten Rechtsnormen das Verfahren einstellen (EINSTELLEN GEHT IMMER) 
Sollte der Angeklagte unentschuldigt fernbleiben, so wird gem. § 228 Abs. 1 i. V. m. § 230 Abs. 1 StPO ausgesetzt.
Sollte ein Zeuge unentschuldigt vom Termin fernbleiben, oder der Richter merkt, dass er noch ein Zeuge zur Sachverhaltsaufklärung braucht, kann er den HVT unterbrechen gem. § 229 StPO.
Sollte ein Zeuge oder ein Schöffe unentschuldigt nicht zum Termin kommen, so kann der Richter jederzeit ein Ordnungsmittel beschließen. 
Wenn der Angeklagte nicht zum Termin kommt bestünde auch die Möglichkeit einen Vorführungshaftbefehl zu beantragen. Die Voraussetzung hierfür ist ein ungenügend entschuldigtes Fehlen des Angeklagten. § 230 Abs. 2 StPO. 
Die andere Option, bei Ausbleiben des Angeklagten ist die Beantragung eines Strafbefehls im Hauptverfahren gem. § 408a StPO.
[bookmark: _Toc226710078]Übungsbeispiele
Erläutern Sie, mithilfe der Rechtsnorm welche Entscheidung der Richter in den einzelnen Fällen tätigt. Gehen Sie davon aus, dass ein entsprechender Antrag der Ermittlungsbehörde vorliegt.

1. Mario K. erscheint als Zeuge nicht zum Termin. Er ist der Hauptbelastungszeuge.

2. Judith B. soll noch, als weitere Zeugin zum Verfahren angehört werden. 



3. Der Angeklagte erscheint nicht zum Termin. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Antrag um in das schriftliche Verfahren überzugehen.
 
4. In der Verhandlung stellt sich heraus, dass Leo M. gar nicht der Täter war.
 
5. Die Angeklagte kommt auch zum dritten Termin in Folge nicht. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Antrag, sodass die Anwesenheit der Angeklagten im nächsten Termin sichergestellt ist.


[bookmark: _Toc226710079]Die Bewährung
Zur Erinnerung!
Der Richter kann bei einem Urteil, dass eine FHS von bis zu zwei Jahren hat, die Strafe auch zur Bewährung aussetzen. (§ 56 Abs. 2 StGB) 
Die Bewährungszeit darf allerdings die Dauer von zwei Jahren nicht unter- und die Dauer von fünf Jahren überschreiten. (§ 56a Abs. 1 S. 2 StGB) 
Entscheidung innerhalb der Bewährung sind der Straferlass, Widerruf der Strafaussetzung und die Verlängerung der Bewährung.
Beispielfall: 
Anton K. wird am 20.03.2026 zu einer FHS von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit beläuft sich auf 5 Jahre. Die Rechtskraft des Urteils tritt am 28.03.2026 ein. Anton begeht eine neue Straftat am 22.03.2026. 
Beispielfrage: 
Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung hier im Bewährungsverfahren ergeht. 
Musterantwort: 
Die Bewährung wird widerrufen, da die Tat in die Bewährungszeit gem. § 56f Abs. 1 S.2 StGB i. V. m. § 56a Abs. 2 S.2 StGB fällt. 
[bookmark: _Toc226710080]Übungsbeispiele:
Erläutern Sie, mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung in den nachstehenden Fällen bezüglich der Bewährung zu treffen ist.

1. Tom L. wird am 22.03.2026 zu einer FHS von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Tom begeht nach diesem Urteil keine Straftaten mehr. 



2. Simon J. wird am 01.02.2026 zu einer FHS von 8 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zu Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit beträgt 2 Jahre. Simon wird nach Rechtskraft, des Urteils wieder mit einem Bagatelldelikt straffällig.



3. Laura R. wird am 09.06.2026 zu einer FHS von einem Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Nach dieser Verurteilung wird festgestellt, dass sie noch bei einer anderen Tat am 04.05.2026 mitgewirkt hat. 














[bookmark: _Toc226710081]Rechtskraftberechnung 
Zur Erinnerung!
Ganz pauschal kann man im Strafrecht davon ausgehen, dass die Rechtskraft binnen einer Woche nach Verkündung/ Zustellung der Entscheidung eintritt. Die Ausnahme bildet hier der Einspruch, denn bei diesem tritt die Rechtskraft binnen 2 Wochen ab Zustellung ein. Die Rechtskraft kann an jedem Tag ergehen. Nur die Frist darf nicht an einem Feier- und Wochenendtag enden. Dadurch kann eine Rechtskraft in der Regel nie an einem Montag eintreten. 
Zudem gibt es noch Besonderheiten in der Rechtskraftberechnung:
Sollte der Rechtsmittel Befugte rechtzeitig Rechtsmittel einlegen, so muss die nächste Instanz darüber entscheiden. Sollten Sie das Rechtsmittel verwerfen, geschieht dies durch ein Verwerfungsurteil. Dieses Verwerfungsurteil wird nie rechtskräftig! Stattdessen wird die vorherige Entscheidung rechtskräftig. 
Sollte die Rechtsmittel Befugte Person das Rechtsmittel nicht rechtzeitig einlegen, so wird dies durch dieselbe Instanz durch einen Verwerfungsbeschluss verworfen. Dieser wird immer rechtskräftig gemacht (sofortige Beschwerde ist möglich). Auch die vorherige Entscheidung rechtskräftig erwächst ganz normal in Rechtskraft. Sollte das Kammergericht durch einen Verwerfungsbeschluss entscheiden, wird die Entscheidung am nächsten Tag rechtskräftig, nicht aber der Verwerfungsbeschluss (da das KG auch nach rechtzeitigem Rechtsmittel durch Beschluss entscheiden kann)
Wenn eine gerichtliche Entscheidung nicht zugestellt werden kann, so wird diese öffentlich ausgehangen. Nach zwei Wochen gilt die ausgehangene Entscheidung als zugestellt. Danach muss die eine Woche Rechtsmittelfrist abgewartet werden bis die Rechtskraft der Entscheidung erteilt wird. 
Jeder Angeklagte hat die Möglichkeit seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zu beschränken. Sollte er dies tun, so wird der Strafbefehl mit dem Datum des beschränkten Einspruchs teilrechtskräftig. In der Regel folgt ein Beschluss gem. § 411 StPO, welcher dann nach einer Woche rechtskräftig gemacht wird.
Man kann sein eingelegtes Rechtsmittel jederzeit zurücknehmen. Dabei tritt die Rechtskraft immer mit dem Datum der letzten Rücknahme ein. Ähnlich verhält es sich mit einem Rechtsmittelverzicht. Erst wenn alle Rechtsmittelbefugten ihren Verzicht erklären tritt Rechtskraft ein.

[bookmark: _Toc226710082]Übungsbeispiele
Geben Sie in den nachfolgenden Beispielen immer das Datum der Rechtskraft, sowie die Entscheidung welche Sie rechtskräftig machen an.
Ein Urteil wird am 02.01.2026 verkündet.

Ein Strafbefehl wird am 19.02.2026 zugestellt.

Ein Beschluss wird am 02.03.2026 zugestellt.

Ein Urteil wird am 24.04.2026 verkündet.

Ein Strafbefehl wird am 19.09.2026 zugestellt.

Ein Urteil wird am 12.02.2025 verkündet. Berufung wird nicht rechtzeitig eingelegt. Die Berufung wird durch Beschluss zugestellt am 09.03.2025 verworfen.

Ein Strafbefehl wird am 18.03.2026 zugestellt. Einspruch wird rechtzeitig eingelegt. Im Nachfolgenden Termin am 08.05.2026 wird der Einspruch zurückgenommen.

Ein Urteil wird am 02.10.2026 verkündet. Berufung ist rechtzeitig. Das Landgericht verwirft die Berufung durch Urteil zugestellt am 24.12.2026.

Ein Beschluss (§206a StPO) wird öffentlich durch Aushang am 19.05.2026 zugestellt.

Ein Urteil wird am 03.06.2026 verkündet. Berufung ist rechtzeitig. Das Landgericht ändert am 08.07.2026 durch Urteil ab. Revision ist nicht rechtzeitig. Das Landgericht verwirft diese durch Beschluss zugestellt am 23.09.2026.

Ein Strafbefehl wird am 05.08.2026 zugestellt. Einspruch ist rechtzeitig. Im Termin wird der Einspruch durch Urteil zugestellt am 09.09.2026 verworfen. Berufung ist rechtzeitig. Im Berufungstermin am 02.10.2026 wird die Berufung zurückgenommen.

Ein Urteil wird am 08.04.2026 verkündet. Berufung ist rechtzeitig. Das Landgericht hebt das amtsgerichtliche Urteil auf und verkündet am 13.05.2026 ein neues. Revision ist rechtzeitig. Das Kammergericht verwirft durch Beschluss am 26.06.2025.

























[bookmark: _Toc226710083]Nebenklage/ Adhäsionsverfahren/ Vermögensabschöpfung
Nebenklage zur Erinnerung!
Bei der Nebenklage kann eine Person, die durch eine rechtswidrige Tat verletzt/ geschädigt wurde, Schadensersatzleistungen beantragen. In § 395 StPO sind alle Delikte aufgeführt, bei der Nebenklage eingereicht werden kann. Diese muss vom Gericht genehmigt werden. Der Nebenkläger kann genauso, wie der Angeklagte Berufung oder Sprungrevision gegen ein Urteil einlegen. 
Adhäsionsverfahren zur Erinnerung!
Wenn ein zivilrechtlicher Anspruch aus einer rechtswidrigen Tat entsteht, kann ein Adhäsionsantrag bei Gericht gestellt werden (§ 403 ff. StPO). Sollte, bei Ihnen auf der Geschäftsstelle ein Adhäsionsantrag eingehen müssen Sie diesen präsentieren, die Zuständigkeit prüfen, die Rollenbezeichnung im System anpassen und dem Richter vorlegen. Aus unseren Angeklagten wird nunmehr der Adhäsionsbeklagte und aus unseren Geschädigten der Adhäsionskläger. Dieser Adhäsionsantrag muss von Amtswegen an den Adhäsionsbeklagten zugestellt werden. Ausnahme von der Bearbeitung bildet das Strafbefehlsverfahren. Sollte ein Adhäsionsantrag in einer solchen Verfahrensart eingehen, so nehmen Sie diesen einfach zu den Akten. Er wird erst berücksichtigt, wenn es zu einem Termin kommt, da der Anspruch nur mündlich geltend gemacht werden kann. Auch die Beteiligten im Adhäsionsverfahren können Rechtsmittel gegen die Adhäsionsentscheidung einlegen. Sollte von einer Adhäsionsentscheidung abgesehen werden, so ist es die sofortige Beschwerde binnen einer Woche. Sollte es zu einer streitigen Entscheidung kommen, so ist es die Berufung binnen 1 Monats. Hier ist immer zu prüfen ob es sich um eine Zivilrechtliche oder Strafrechtliche Entscheidung handelt.
Vermögensabschöpfung zur Erinnerung!
Die Vermögensabschöpfung kann nur durchgeführt werden, wenn ein Vermögensvorteil rechtswidrig erlangt wurde. Die Ermittlungsbehörde beantragt diese von sich aus. Die geschädigte Person ist unser sogenannter Einziehungsbeteiligter. 
Sollte die Ermittlungsbehörde, die Vermögensabschöpfung, nicht direkt mit Anklage an das Gericht übersenden, kümmert sich die Vollstreckung selbst darum. Dies ist dann die selbstständige Einziehung gem. § 76a StGB. Bei dieser geht es nur um die Einziehung des Gewinns und nicht um eine weitere Verurteilung. 

[bookmark: _Toc226710084]Übungsbeispiel
Geben Sie in den nachfolgenden Fällen an, welchen Antrag man stellen kann um sein Interesse durchzusetzen. Nutzen sie die Rechtsnorm und nennen Sie auch die Antragsberechtigte Person.
1. Stefan E. wird bei einem Ladendiebstahl, von einem Täter mit einem Schlag zu Boden gebracht. Er musste im Krankenhaus lange behandelt werden.


2. Robert H. hört wie sein Fenster zerschellt und geht ins Wohnzimmer um zu gucken was genau passiert ist, dabei wird er von hinten erstochen.


3. Gertrude L. wird von Nils K. die Handtasche aus der Hand gestohlen. Bei Ergreifung Nils befindet sich kein Bargeld mehr in der Handtasche. Gertrude gibt an 500 € bei sich gehabt zu haben.


4. Bei dem Versuch, von Mert O. in eine Wohnung einzubrechen, beschädigt er die Tür von Walter D. so stark, dass diese nicht mehr zugeht.














[bookmark: _Toc226710085]Abschlussübung 3:
Tonia H. (43) und ihr Liebhaber Gert P. (36) sind neidisch auf Ihre Nachbarn, denn diese können sich immer die neusten Dinge leisten. Um sich auch so schöne Dinge kaufen zu können schlägt Tonia vor in eine benachbarte Tiefgarage zu gehen um die Motorräder zu stehlen. Sie hat mal in einem Film gesehen, dass diese leicht kurz zu schließen und verdammt teuer sind. Sie beschließt ihren Sohn Jeremy-Pascal (13) mitzunehmen. Jeremy-Pascal soll Wache halten und laut schreien, wenn jemand sich nähert. 
Gert nimmt zur Sicherheit noch eine Flex mit, damit sie die Sicherheitsschlösser, der Motorräder aufschneiden können. 
Abends dann machen sich die drei auf den Weg. Sie fangen an und merken, wie gut die Flex durch das Schloss geht und bekommen, so eins frei. Bei dem zweiten Motorrad geht es nicht ganz so leicht und nach einer kurzen Zeit geht das Licht in der Tiefgarage an. Monica L. (24) die Besitzerin, des zweiten Motorrades hat eine Bewegung in ihrer App wahrgenommen und wollte mal nachschauen. Als sie in die Tiefgarage geht, sieht sie wie ein Sicherheitsschloss, zerschnitten auf dem Boden liegt und wie ein Motor aufheult. Sie rennt zu dem Geräusch und wird von hinten zu Boden geschlagen, als sie wieder zu sich kommt, sieht wie Tonia und Gert auf dem ersten Motorrad flüchten. Sie rennt ihnen hinterher und erblickt Jeremy-Pascal und hält diesen fest. Sie ruft die Polizei, welche kurze Zeit später eintrifft. 
Jeremy-Pascal ist überfordert und verrät direkt seine Adresse, in der Tonia aufgegriffen und festgenommen werden kann. 
1. Prüfen Sie, ob sich Jeremy-Pascal des besonders schweren Diebstahls gem. § 243 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat. 
2. Welche Ermittlungsmaßnahme trifft die Polizei bei der Festnahme von Tonia?
3. Wie lange muss Gert untertauchen um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie, Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm. 
4. Erläutern Sie, mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung bezüglich Gert im Ermittlungsverfahren ergeht und welche Wirkung, dies auf Ihr Verfahren hat. 

Nach ausreichenden Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage vor dem Schöffengericht. Monica L. möchte gerne als Nebenklägerin zugelassen werden und reicht einen Antrag ein. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Zulassung keine Bedenken, woraufhin der Richter Monica als Nebenklägerin zulässt.
5. Geben Sie Ihre Arbeitsschritte bei Eingang der Akte auf Ihrer Geschäftsstelle an. 
6. Was verfügt der Richter nach erstmaliger Vorlage als erstes und warum?
7. Welche Voraussetzungen lagen für die Zulassung der Nebenklage vor? Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm. 
8. Welche Verfahrensrechte hat Monica L. (Geben Sie drei an)
Der Richter terminiert einen HVT auf den 16.01.2026. Vor dem Termin geht bei Ihnen noch ein Adhäsionsantrag vom Besitzer, des ersten Motorrades ein. In dem HVT stellt sich heraus, dass der Richter noch einen weiteren Zeugen benötigt. 
9. Geben Sie Ihre notwendigen Arbeitsschritte an, bei Eingang des Adhäsionsantrages. 
10. Geben Sie 3 Vorteile des Adhäsionsverfahrens gegenüber einer Zivilklage an. 
11. Welche Entscheidung ergeht im Fall am Ende der Hauptverhandlung?
12. Wann muss spätestens der Fortsetzungstermin stattfinden? Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm ein genaues Datum. 
Am Ende des FT ergeht gegen Tonia folgendes Urteil: 
Im Namen des Volkes
Die Angeklagte wird wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zu Bewährung ausgesetzt wird. 
Die Angeklagte muss der Nebenklägerin 1.500€ Schmerzensgeld zahlen. 
Von einer Adhäsionsentscheidung wird abgesehen. 
B. u. v. 
Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. 
13. Wer kann gegen dieses Urteil, welches Rechtsmittel einlegen?
14. Wann wird das Urteil rechtskräftig?





















































[bookmark: _Toc226710086]Das Landgericht
[bookmark: _Toc226710087]Die Strafvollstreckungskammern
Zur Erinnerung!
Die Strafvollstreckungskammern sind für Strafvollstreckungssachen sowie für Strafvollzugssachen zuständig. Dabei erfolgt die Unterscheidung in Kammerverfahren und Einzelrichterverfahren. 
Strafvollzugssachen sind alles Anträge von Häftlingen, wenn es um die Gestaltung des Vollzuges geht. Dabei bilden die § 108 ff StVollzG die Grundlage des gerichtlichen Verfahrens.
[bookmark: _Toc226710088]Übungsbeispiele
Geben Sie in den Nachfolgenden Fällen an, um welches Verfahren es sich bei den Strafvollstreckungskammern handelt.
1. Bei Trude M. besteht die Möglichkeit sie aus der Unterbringung zu entlassen. Dabei soll die Entlassung zur Bewährung ausgesetzt werden.

2. Marius H. hat eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren erhalten. Er hat schon anderthalb Jahre abgesessen und beantragt die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen.

3. Ludwig L. ist mit einer Maßnahme im Vollzug unzufrieden und fühlt sich ungerecht behandelt. Er nimmt von seinem Beschwerderecht Gebrauch.

4. Hannah U. wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Nach langer Zeit im Vollzug möchte Sie nun, dass ihre Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird.







[bookmark: _Toc226710089]Abschlussübung 4:
Sigmund O. (56) wird von seiner langjährigen Partnerin Rosaline N. verlassen. Sigmund hatte vor Jahren eine Schizophrene Störung diagnostiziert bekommen und war seitdem eher bei Therapeuten, als arbeiten. Er war eher der Hausmann, während Rosaline alles finanziert hat. Auch nach erfolgreicher Therapie wollte er sich den Luxus des Hausmannes nicht nehmen lassen und blieb zuhause. Nach der Trennung von Rosaline stand Sigmund mit nichts da. Er hatte keinen Ort an den er gehen konnte und war obdachlos. Nach circa einer Woche, versuchte er alles um sein Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken, allerdings hielten ihn davon mehrere Absagen ab. Daraufhin fing er an Alkohol zu sich zu nehmen und kam immer wieder in das Gespräch mit seiner zweiten Persönlichkeit. Eines Tages übernahm diese die Überhand und beschloss sich an seiner Ex zu rächen. Er ging zu Rosalines Haus und sah sie durch das Fenster. Er wusste noch wo sich der Ersatzschlüssel versteckt war. Den Ort hatte sie nicht geändert, zu ihrem Pech. Kurze Zeit später warf er Rosaline von hinten einen Sack über den Kopf und nahm sie mit sich. Auch ihr Wehren gegen die Aktion brachte nichts. 
Nach ein paar Stunden benachrichtigten die Nachbarn, die die offene Tür vorgefunden haben der Polizei davon, dass etwas nicht stimme. Die Polizei kam sofort zum Tatort, doch von beiden fehlte jede Spur. Das Einzige was die Ermittler vor Ort fanden war ein Brief von Sigmund. In diesem forderte er 500.000€ Lösegeld. Dieses soll bis zum nächsten Freitag auf seinem Konto sein, sonst „passiert“ etwas. 
1. Prüfen Sie, ob sich Sigmund der Verschleppung strafbar gemacht hat. (§ 234a Abs. 1 StGB)
2. Wie lange muss Sigmund untertauchen um nicht mehr verfolgt zu werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm. 
3. Welche Ermittlungsmaßnahme steht der Staatsanwaltschaft zur Verfügung? 
Nachdem das Geld nicht am Freitag auf dem Konto von Sigmund war, wurde er nervös. Er machte einen entscheidenden Fehler, sodass Rosaline flüchten konnte und direkt die Polizei alarmierte. Diese nahm Sigmund kurze Zeit später in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft strebt ein Verfahren gegen Sigmund an, da dieser für die Allgemeinheit gefährlich ist. 


4. Welchen Antrag stellt die Staatsanwaltschaft?
5. Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm, welcher Spruchkörper hier zuständig ist.
a. Wie ist dieser Besetzt?
6. Kann Rosaline, in diesem Verfahren bestimmte Anträge stellen? 
Nachdem Sigmund durch Beschluss untergebracht wurde, ist nun einige Zeit vergangen. Ein unabhängiger Gutachter stellt innerhalb der Prüfungsfrist fest, dass eine Allgemeingefährlichkeit nicht mehr vorliegt. 
7. Welchen Antrag kann Sigmund stellen?
a. Welcher Spruchkörper ist hierfür zuständig?
8. Wie lange ist hier die Prüfungsfrist? Nehmen Sie Bezug auf die Rechtsnorm.













































[bookmark: _Toc226710090]Die Strafvollstreckung
[bookmark: _Toc226710091]Allgemeines
Zur Erinnerung!
Die Strafvollstreckung kommt ganz am Ende eines Strafverfahrens. Die allgemeinen Voraussetzungen hierfür sind: die Rechtskraftbescheinigung, Rechtskraft der Entscheidung und das keine Vollstreckungshindernisse vorliegen. 
Vollstreckungshindernisse können sein: Tod des Verurteilten, Fehlende Identität, Vollstreckungsverjährung, Immunität, Strafausstand und Strafaufschub. 
[bookmark: _Toc226710092]Übungsbeispiele
Geben Sie an, ob in den nachfolgenden Fällen alle Voraussetzungen für eine Vollstreckung vorliegen. Sollte Sie ein Vollstreckungshindernis erkennen, nehmen Sie darauf Bezug. Geben Sie, wenn ersichtlich, die Dauer der Vollstreckungsverjährung an.

1. Das Urteil, gegen Michelle S., Mitarbeiterin der britischen Botschaft wird am 29.06.2026 verkündet. Die Akte geht bei Ihnen in der Vollstreckung ein. 

2. Detlef P. wird zu einer FHS von 5 Jahren verurteilt. Im nachfolgenden taucht Detlef P. unter. 

3. Sie bekommen, als Anwärter*in das Vollstreckungsheft gereicht und es fällt Ihnen auf, dass die Rechtskraftbescheinigung fehlt. 

4. Hannes M. möchte seine Strafe antreten, jedoch gibt es momentan keinen Platz in der Haftanstalt für ihn.

5. Orkan W. braucht noch Zeit um private Dinge zu erledigen für seine Familie, deshalb kann er noch nicht den Vollzug antreten.

6. Es geht bei Ihnen in der Vollstreckung eine Akte gegen Unbekannt ein. Das Urteil lautet Freiheitsstrafe von sechs Monaten. 


[bookmark: _Toc226710093]Abschlussübung 5:
Carola P. (28) und ihre beste Freundin Jenny K. (27) sind in eine neue Stadt gezogen, in der es ihnen schwer fällt neue Freundinnen zu finden. Eines Tages kommen sie in einer Bar in ein Gespräch mit einer Frauen-Clique. Es scheint endlich für die beiden zu funktionieren und neue Freundinnen zu finden, jedoch gibt es eine Art „Aufnahmeritual“. Um in der Clique wirklich akzeptiert zu werden, muss etwas aus einem Modegeschäft gestohlen werden. 
Kurze Zeit später betreten die beiden Freundinnen, mit einer Nagelschere zur Entfernung der Etiketten, ein Modegeschäft. Sie denken, dass dies nun die Chance ist endlich mehr Freundinnen zu gewinnen. Carola drängt Jenny, die sich inzwischen unsicher ist, den Diebstahl durchzuziehen. Beide betreten jeweils eine Umkleidekabine mit 6 Sachen. Als beide die Umkleide verlassen, hängen sie 4 Sachen auf den Kleiderhaken. Dem Security Matthias M. (43) sind beide schon beim Betreten des Ladens aufgefallen. Als er beide anspricht, ergreifen sie die Flucht. Matthias kann nur Jenny schnappen, während ihm Carola entwischt. Carola kann wenig später von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen werden. 
Die Staatsanwaltschaft erhebt gegen Carola Anklage vor dem Einzelrichter. Gegen Jenny reichen Sie einen schriftlichen Antrag ein. 
1. Prüfen Sie, ob sich Carola des Diebstahls mit Waffen gem. § 244 Abs. 1 Nr. 1 StGB strafbar gemacht hat. 
2. Prüfen sie, ob sich Matthias der Freiheitsberaubung gem. § 239 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat. 
3. Begründen Sie, mithilfe der Rechtsnorm, ob es sich bei dem Diebstahl mit Waffen um ein Vergehen oder Verbrechen handelt. 
4. Handelt es sich bei dem Diebstahl mit Waffen, um ein Antrags- oder Offizialdelikt? 
Der Richter stellt bei Carola den hinreichenden Tatverdacht fest. Jenny legt gegen den schriftlichen Antrag Rechtsmittel ein. Der Richter terminiert eine Hauptverhandlung auf den 02.04.2026. Zu diesem Termin kommt Carola nicht, während Jenny ihren Einspruch zurücknimmt. 
5. Was verfügt der Richter bezüglich Carola als erstes und warum? 
6. Nennen Sie das Rechtsmittel von dem Jenny gebrauch macht. Geben Sie zusätzlich auch die Frist sowie die Wirkung auf ihr Verfahren an. 
7. Begründen Sie, mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung bezüglich Carola im Zwischenverfahren ergeht. Geben Sie zusätzlich, das Mittel an. 
8. Geben Sie das Datum sowie die Entscheidung an, welche Rechtskraft erlangt.
9. Erläutern Sie, mithilfe der Rechtsnorm, welche Entscheidung bezüglich Carola am Ende des HVT‘s ergeht. 
Der Richter terminiert einen neuen Termin auf den 03.06.2026. Zu diesem erscheint Carola. Matthias möchte gerne als Nebenkläger auftreten. Carola wird in diesem Termin zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Am 23.12.2026 begeht Carola eine erneute Straftat. Der Vorwurf lautet: Handeltreiben mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage vor dem Landgericht erhoben, wo Carola auch erneut zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt wird.
10. Begründen Sie, mithilfe der Rechtsnorm, ob hier die Voraussetzung für den Anschluss als Nebenkläger vorliegen.
11. Welche Auswirkung hat die erneute Straftat auf die Bewährung von Carola? Begründen Sie mithilfe der Rechtsnorm, die Entscheidung welche ergeht.
12. Welcher Spruchkörper ist für das Landgerichtliche Verfahren zuständig?
a. Welches Registerzeichen trägt das Verfahren?
b. Wie ist der Spruchkörper besetzt?
Als beide Akten in die Vollstreckung gelangen, fehlt von Jenny jegliche Spur. Somit ist es schwierig ihre Geldstrafe von 120 TS zu je 20 € zu vollstrecken. Carola befindet sich in der JVA für Frauen und sorgt dort weiter für Furore. Sie wehrt sich vehement gegen Disziplinarische Maßnahmen des Vollzuges. Dabei gipfelt Carolas Verhalten in einer Auseinandersetzung mit anderen Häftlingen. In dieser Auseinandersetzung erhält Carola mehrere heftige Schläge und Tritte gegen den Kopf. Die Folge ist eine nicht heilbare Geisteskrankheit.
13. Geben Sie mithilfe der Rechtsnorm die Dauer der Vollstreckungsverjährung bezüglich Jenny an.
14. Welche Möglichkeit steht Carola zu, sich gegen die Disziplinarischen Maßnahmen des Vollzuges zu wehren?
a. Um welches Verfahren bei welchem Spruchkörper handelt es sich dann?
15. Welches Vollstreckungshindernis taucht nach der Verletzung von Carola auf? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Rechtsnorm.
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